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Landeshauptstadt Stuttgart 
Oberbürgermeister 
GZ: OB/82 

GRDrs 667/2019 
      
 

Stuttgart, 05.07.2019 

Stuttgarter Wissenschaftsfestival - Erfolg fortführen 

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2020/2021 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen 
      

Kenntnisnahme 
      

öffentlich 
      

19.07.2019 
      

Bericht

Vom 26.06. bis zum 6.07.2019 wurde das erste Stuttgarter Wissenschaftsfestival unter 
dem Motto „Stuttgart – smart und clever“ mit rund 80 Aktionen und vielen beteiligten Insti-
tutionen durchgeführt. Die Mittel hierfür wurden im Doppelhaushalt 2018/2019 bereitge-
stellt.  Aufgrund des großen Erfolgs des vom Oberbürgermeister initiierten 1. Wissen-
schaftsfestival 2019 wird eine biennale Durchführung angestrebt. 
 
Die Landeshauptstadt ist mit ihren vielfältigen wissenschaftlichen Einrichtungen einer 
der forschungsstärksten Standorte in Europa und bietet mit seiner hohen Dichte an 
akademischen Einrichtungen ausgezeichnete Möglichkeiten zum Forschen und 
Studieren. Trotz dieser hervorragenden Ausgangsposition könnte der Wissenschafts-
standort Stuttgart viel stärker wahrgenommen werden. Dabei spielt die Konkurrenz zu 
vorhandenen Standorttiteln, wie dem Wirtschafts- und Automobilstandort oder der Kultur-
hauptstadt Stuttgart, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Um die Bedeutung der Wissen-
schaft für den Standort Stuttgart sichtbar zu machen, soll regelmäßig ein Wissenschafts-
festival durchgeführt werden.  
 

Das „Stuttgarter Wissenschaftsfestival“ hat das Ziel, Stuttgart als Hochschul- und Wis-
senschaftsstadt nach außen und innen besser zu positionieren. Wissenschaftliche The-
men sollen auf verständliche Weise einem breiten Publikum vermittelt werden. Das Festi-
val soll das Interesse an Wissenschaft und Forschung wecken und die Relevanz der Wis-
senschaft als Standortfaktor und Zukunftssicherung deutlich machen. Dies soll eine enge-
re Verbindung von Wissenschaft, Wirtschaft und Stadtgesellschaft schaffen. Die Beteilig-
ten wollen mit der zweijährlich wiederkehrenden Veranstaltung nicht nur das Profil als 
Wissenschafts- und Hochschulstadt schärfen, sondern sich auch untereinander und mit 
weiteren Interessierten enger verknüpfen. Eine Plattform zum Austausch soll zur Verfü-
gung gestellt werden. Innovationen sollen durch Kooperationen angestoßen werden. 
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Die 1. Auflage des Stuttgarter Wissenschaftsfestivals war ein großer Erfolg. 75 Stuttgarter 
Institutionen haben sich mit 78 Einzelveranstaltungen und unterschiedlichsten Formaten 
an dem Festival beteiligt. Unter dem Begriff „Stuttgart – clever & smart“ haben die Betei-
ligten gezeigt, wie Lösungen für die Herausforderungen im Umwelt- und Klimaschutz, Er-
derwärmung, Mobilitätswandel, demographischer Wandel, Digitalisierung oder Ressour-
cenknappheit aussehen können und damit Stadt und Gesellschaft nachhaltiger, effizien-
ter, fortschrittlicher und sozial inklusiver zu gestalten. 
 
Die Vorbereitung und Durchführung des Festivals und die fortwährende enge Verzahnung 
der Akteure erfordern einen erheblichen Aufwand bei der Konzeption, der Einbindung ei-
ner Vielzahl von Institutionen und Einzelpersonen, dem Einwerben von Sponsoring etc. 
Dies ist nur mit einer weiteren Vollzeitstelle (EG 13 TVöD, angesiedelt bei der Wirt-
schaftsförderung) zu schaffen. Andere Städte mit vergleichbaren Veranstaltungen wie 
Karlsruhe, Dortmund und München haben hierzu ebenfalls entsprechende Stellen ge-
schaffen.  
 
Des Weiteren hat die erstmalige Durchführung des Festivals zu wichtigen Erkenntnissen 
für die Zukunft geführt. Die Budgetkalkulation für das Festival 2019 war nicht ausreichend 
und wurde durch das unerwartet hohe Interesse der wissenschaftlichen Einrichtung über-
schritten. Insbesondere konnte die starke Nachfrage nach Veranstaltungsorten nicht be-
friedigt werden, es sind mehr Mittel für die Anmietung von Räumen notwendig. Auch wird 
grundsätzlich eine Förderung von Veranstaltungsformaten von den Institutionen stark 
nachgefragt. Um das Festival noch bekannter zu machen – sowohl in Baden-
Württemberg, bundes- und europaweit – sollen die Marketingmaßnahmen ausgeweitet 
werden. Hierzu muss eine eigene Webseite erstellt und Influencer insbesondere für Soci-
al-Media-Aktivitäten erreicht werden. Größere Veranstaltungsformate, z. B. eine ge-
wünschte Bespielung des Stuttgarter Marktplatzes erfordern eine aufwändige Logistik, die 
2019 nicht geleistet werden konnte. 
 
Hierfür wird für das Festivaljahr ein Etat von 200.000 Euro benötigt. Für die vorbereiten-
den Arbeiten in den Jahren vor dem Festival werden 100.000 Euro benötigt. 
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Finanzielle Auswirkungen

 

Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge): 
 

Maßnahme/Kontengr. 
2020 
TEUR 

2021 
TEUR 

2022 
TEUR 

2023 
TEUR 

2024 
TEUR 

2025 ff. 
TEUR 

       

       

Finanzbedarf 100 200 100 200 100  
(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen) 

 

 

 

 

Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen): 
 

Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich 

Anzahl Stellen zum Stellenplan 

2020 2021 später 

1 Vollzeitstelle EG 13 TVöD 1   

    

    

 

Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen): 
 

Kostengruppe  
2020 
TEUR 

2021 
TEUR 

2022 
TEUR 

2023 
TEUR 

2024 
TEUR 

2025 ff. 
TEUR 

Laufende Erlöse       

Personalkosten 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3  

Sachkosten       

Abschreibungen       

Kalkulatorische Verzinsung       

Summe Folgekosten       
(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!) 
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Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Die Referate AKR und WFB haben Kenntnis genommen. Referat WFB weist aber darauf 
hin, dass aus Sicht der Finanzverwaltung für die dargestellten Tätigkeiten ein 
Stellenumfang von 50 % ausreicht. Haushalts- und stellenrelevante Beschlüsse können 
erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erfolgen. 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
      

 
Fritz Kuhn 

Anlagen 

- 



Seite 5 

Anlage 1 zu GRDrs 667/2019 
 
<Anlagen> 
 
   


